
  Bundesrecht 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

Veterinärbehördliche Einfuhr- und Binnenmarktverordnung 2001 

Kundmachungsorgan 

BGBl. II Nr. 355/2001 aufgehoben durch BGBl. II Nr. 473/2008 

§/Artikel/Anlage 

§ 44 

Inkrafttretensdatum 

01.11.2001 

Außerkrafttretensdatum 

17.12.2008 

Text 

3. Hauptstück 

Verkehr mit Tieren, Waren und Gegenständen gegenüber 

EG-Mitgliedstaaten und den in Anlage 20 lit. B und C genannten 

Gebieten 
 

1. Abschnitt 

Anwendungsbereich und Allgemeines 
 

Anwendungsbereich 
 

§ 44. (1) Das 3. Hauptstück dieser Verordnung ist anzuwenden auf das innergemeinschaftliche Verbringen 
von Tieren, Waren und Gegenständen gemäß § 1, sofern diese in den jeweiligen Anlagen genannt sind. 

(2) Auf Tiere gemäß Anlage 7 Z 15 sind die Bestimmungen der §§ 45, 46, 48, 49, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 
64 Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 2 sowie § 65 Abs. 1 und 3 dieser Verordnung nicht anzuwenden; hiefür gelten 
nur die auf Grund der Anlage 7 Z 15 allenfalls festgelegten Vorschriften. 


